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besonders nach dem Jahre 1917 sehr rege geworden, nachdem ein Gesetz die hem*

menden bestehenden Vorschriften zum großen Teil weggeräumt hat.

Überblickt man die in großen Zügen skizzierte geschichtliche Entwicklung und

vergleicht man den heutigen Zustand in England mit den deutschen Verhältnissen;

so gelangt man. zu dem Ergebnis, daß hüben und drüben die ganze Bewegung noch

im Fluß ist. Hoffen wir, daß sich letzten Endes in England wie in Deutschland die

Berufsverbände der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gemeinsamer Arbeit am

Volksganzen zusammenfinden.

HAns STRUNDEN

Koalitionen und Koalitionsrecht im Auslande‘).
Von Dr, Hans STRUuNDEN, Regierungsrat im Reichsarbeitsministerium Berlin.

Nachdem mein Vorredner die Verhältnisse in den angelsächsischen Ländern

geschildert hat, beschränke ich mich auf den’ nichtangelsächsischen Kulturkreis:

Gliederung. ;

Ich gliedere meinen Vortrag in der Weise, daß ich in einem I. Teil einen Über-

blick über die tatsächlichen Verhältnisse und die Rechtslage in‘ einer

Reihe von Ländern gebe. Ich werde mit Deutsch- Österreich und den öster-

reichischen Nachfolgestaaten beginnen, dann die Verhältnisse in Italien,

Frankreich und Belgien schildern, mit wenigen Worten auf Holland und Skan-

dinavien eingehen und etwas eingehender bei Sowjet-Rußland und Japan ver-

weilen.

In einem II. Teil werde ich in einer gedrängten Übersicht die Verhältnisse

and die Rechtslage in den einzelnen Ländern vergleichen, wobei ich auch Länder

mit heranziehe, die im I. Teil der Kürze halber nicht mit erwähnt werden konnten.

Bei dieser rechtsvergleichenden Übersicht werde ich auf folgende Fragen eingehen:
in welchem Maße in den verschiedenen Ländern Koalitionsfreiheit besteht,

ob und wie der Freiheit, sich nicht zu vereinigen, Rechnung getragen ist, also

auf die Frage des Organisationszwangs,
wo Gruppen von Arbeitnehmern das Koalitionsrecht versagt ist,

wo und inwiefern eine Regelung des Arbeitskampfrechtes besteht, und

welche Stellung in den verschiedenen Ländern den Gewerkschaften im Ver-

hältnis zum Staate eingeräumt wird.

Tatsachen und Rechtslage.

In allen Ländern macht man die Beobachtung, daß die Arbeiterorganisationen

sin besonders getreues Spiegelbild der nationalen, weltanschaulichen und natürlich
der wirtschaftlichen Gliederung ihres Landes sind.
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